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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


11. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass über die unsachgemäße Verwendung von Distickstoffoxid


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, der Artikel 1, 2bis und 2ter;

	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, insbesondere der Artikel 6 § 1 Buchstabe b) und 11 § 1 Absatz 1;

	Aufgrund der Stellungnahmen der Finanzinspektoren vom 21. November 2023 (Inneres), 27. November 2023 (Justiz und Volksgesundheit), 29. November 2023 (Finanzen) und 4. Dezember 2023 (Mobilität);

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 75.165/3 des Staatsrates vom 18. Januar 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen, des Ministers der Volksgesundheit, des Ministers der Justiz und der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - § 1 - Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Herstellung, Aufbewahrung, das heißt Lagerung unter den erforderlichen Bedingungen, Kennzeichnung, Beförderung, Besitz, Vermittlung, Verkauf und Anbieten zum Kauf, Verschreibung, Abgabe oder Erwerb, entgeltlich oder unentgeltlich, sowohl physisch als auch online, von Distickstoffoxid sind verboten.

	§ 2 - Es liegt keine Straftat vor, wenn im Rahmen der in § 1 erwähnten Handlungen Distickstoffoxid für medizinische oder technische Zwecke oder als Lebensmittelzusatzstoff bestimmt ist, unabhängig von der Menge.

	Die Gesetzmäßigkeit des Verkaufs von Distickstoffoxid wird auf der Grundlage der mündlichen Erklärung des Käufers festgestellt.


	Art. 2 - § 1 - Unbeschadet der Befugnisse der Gerichtspolizeioffiziere werden folgende Personen mit der Überwachung der Bestimmungen des vorliegenden Erlasses und der Ermittlung von Verstößen beauftragt:

	1. die vertraglichen und statutarischen Inspektoren und Kontrolleure des Inspektionsdienstes der Generaldirektion Tiere, Pflanzen und Nahrung des FÖD Volksgesundheit,

	2. die Mitglieder des Einsatzkaders der föderalen und der lokalen Polizei,

	3. die Beamten der Generalverwaltung Zoll und Akzisen in der Ausübung ihrer Funktion.

	§ 2 - Für die Ausübung der Überwachung verfügen die in § 1 Nr. 1 erwähnten Personen zudem über die in den Artikeln 11, 11/1, 11bis und 18 des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren erwähnten Befugnisse.


	Art. 3 - § 1 - Verstöße gegen Artikel 1 § 1 werden mit den Strafen bestraft, die vorgesehen sind in Artikel 2bis § 1 des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können.

	§ 2 - In Abweichung von § 1 wird die Straftat der Einfuhr, Durchfuhr, Aufbewahrung, das heißt Lagerung unter den erforderlichen Bedingungen, Beförderung, des Besitzes oder Erwerbs, entgeltlich oder unentgeltlich, von Distickstoffoxid, wenn Letzteres für den Eigengebrauch bestimmt ist, mit den Strafen bestraft, die in Artikel 2ter, gegebenenfalls Nr. 1, 2 oder 3 des vorerwähnten Gesetzes vorgesehen sind.

	§ 3 - Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, gilt für die in Artikel 1 § 1 erwähnten Straftaten.




	Art. 4 - Die für Finanzen, Volksgesundheit, Justiz und Inneres zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

